
 
 
 

 
Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Möser 

 
 
Auf der Grundlage des § 6 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 5. 
Oktober 1993 (GVBl. LSA S. 568) und der §§ 1, 2, 3, 4, und 16 des Kommunalabgabengesetzes für 
das Land Sachsen-Anhalt (KAG-LSA) vom 13.12.1996 (GVBl. LSA S. 405), in den zur Zeit geltenden  
Fassungen  hat der Gemeinderat der Gemeinde Möser auf seiner Sitzung am 24.05.2011        
folgende Hundesteuersatzung beschlossen: 
 
 

 
§ 1 

Steuerschuldner, Steuerpflicht, Haftung 
 

(1) Die Gemeinde Möser erhebt die Hundesteuer nach dieser Satzung. 
 

(2) Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden durch 
natürliche Personen in der Gemeinde Möser und seinen Ortschaften. Kann das Alter eines 
Hundes nicht nachgewiesen werden, so ist davon auszugehen, dass der Hund älter als drei 
Monate ist. 
 

(3) Steuerpflichtig ist der Hundehalter. Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder 
im Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen aufgenommen hat. Alle in einem 
Haushalt oder einem Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Haltern gemeinsam 
gehalten. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er nicht innerhalb von zwei 
Wochen beim Steueramt der Gemeinde Möser gemeldet oder bei einer vom Ordnungsamt 
bestimmten Stelle abgegeben wird. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 
 

(4) Als Hundehalter gilt auch, wer einen Hund in Pflege oder Verwahrung hat oder auf Probe oder 
zum Anlernen hält, wenn er nicht nachweisen kann, dass der Hund in einer Gemeinde der 
Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert wird oder von der Steuer befreit ist. Die 
Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe 
oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten überschreitet. 
 

(5) Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine, die einen Hund halten, haben ein Mitglied zu 
bestimmen, das für die Steuer verantwortlich ist. Die Steuerpflicht und die Haftung für die 
Steuer bleiben hiervon unberührt. 
 

(6) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des Hundes als Gesamtschuldner. 
 

 
§ 2 

Steuermaßstab und Steuersatz 
 

(1) Die Steuer in der Gemeinde Möser beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder von 
mehreren Personen gemeinsam Hunde gehalten werden: 

    
a)  für den ersten Hund        40,00 € 
b)  für den zweiten Hund              60,00 € 
c)  ab dem dritten und jeden weiteren Hund    200,00 je Hund 
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(2) Abweichend vom Absatz 1 beträgt die Steuer für das Halten gefährlicher Hunde ab in-Kraft-
Treten dieser Satzung im Gemeindegebiet jährlich folgenden abweichenden Steuersatz: 
 

a) einen gefährlichen Hund    600,00 € 
b) zwei oder mehr gefährliche Hunde   900,00 € je Hund. 

 
(3) Gefährliche Hunde sind solche Hunde, bei denen nach ihrer besonderen Veranlagung, 

Erziehung und/oder Charaktereigenschaft die erhöhte Gefahr einer Verletzung von Personen 
besteht oder von denen eine Gefahr der öffentlichen Sicherheit ausgehen kann. Gefährliche 
Hunde und Hunde bestimmter Rassen im Sinne dieser Vorschrift sind die gemäß § 2 Abs. 1 
des Hundeverbringungs- und Einfuhrbeschränkungsgesetz (Hund-VerbrEinfG) in seiner 
jeweils gültigen Fassung gelisteten Hunde. Nachrichtlich handelt es sich zum Zeitpunkt des 
Satzungsbeschlusses um folgende Rassen: 

 

 American Staffordshire Terrier 

 Bullterrier 

 Pitbull Terrier 

 Staffordshire Bullterrier 

 sowie deren Kreuzungen untereinander und mit anderen Hunden. 
 
 

§ 3 
Steuerfreiheit 

Steuerfrei ist das Halten von Hunden bei 
Personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde aufhalten, für diejenigen, die sie bei 
ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nachweisen können, dass die Hunde in einer  anderen Gemeinde der 
Bundesrepublik Deutschland versteuert werden oder von der Steuer befreit sind. 
 
 

§ 4 
Steuerbefreiung 

 
Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für: 
 

a) Diensthunde von Polizei-, Hilfspolizei- und Zollbeamten sowie von Dienstkräften der 
Ordnungsbehörden, wenn die Unterhaltungskosten im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln 
bestritten werden, 

 
b) Hunde, die von öffentlich bestelltem Wachpersonal für Wachzwecke gehalten werden, 

 
c) Gebrauchshunde von Forstbeamten und von Angestellten im Privatforstdienst, von 

Berufsjägern, von beauftragten Feld- und Forstaufsehern und von bestätigten Jagdaufsehern 
in der für den Forst-, Feld- oder Jagdschutz erforderlichen Anzahl, 
 

d) Blindenführhunde, 
 

e) Hunde, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfloser 
Personen dienen – die Steuerbefreiung kann von der Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses 
abhängig gemacht werden – sonstige hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“ oder „H“ besitzen, 
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f) Gebrauchshunde, die ausschließlich zur Bewachung von Herden verwandt werden, in  der 

benötigten Anzahl, 
 

g) Hunde, die nachweislich aus einem Tierheim erworben wurden. Die Steuerbefreiung wird ab 
dem Tag der Aufnahme des Hundes in eigene Haltung für  1 Jahr gewährt.  Als Nachweis gilt 
die Vorlage des Kaufvertrages zwischen dem Erwerber und dem Tierheim und der 
Impfausweis des Hundes. 
 

h) Hunde, die als Melde-, Sanitäts- oder Schutzhunde verwendet werden und die dafür 
vorgesehene Prüfung vor Leistungsprüfern  eines anerkannten Vereins oder Verbandes mit 
Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlegen eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter Weise 
glaubhaft zu machen, 
 

 
§ 5 

Allgemeine Steuerermäßigung 
 

Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte des Steuersatzes nach § 2 zu ermäßigen für: 
 
a) Hunde, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächstbewohnten Gebäude 

mehr als 200 m entfernt liegen, erforderlich sind, 
 

b) Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten, sofern diese Inhaber eines Jagdscheines 
sind, jedoch für höchstens zwei Hunde, 

 
c) Hunde, die über Hundesportvereine des DVG eine Prüfung vor einem Leistungsprüfer mit 

Erfolg abgelegt haben und dessen Halter nachweislich Mitglied in einem 
Hundesportverein des DVG ist. Das Ablegen der Prüfung ist durch Vorlage des 
Prüfungszeugnisses sowie der Kopie des Richterberichtes nachzuweisen. Die 
Ermäßigung ist jährlich bis zum 15. Dezember des Vorjahres neu zu beantragen. 

 
d) Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von der 

nächsten im Zusammenhang bebauten Ortschaft mehr als 400 m entfernt liegen, 
erforderlich sind. 

 
 
 

 
§ 6 

Billigkeitsmaßnahmen 
 
In begründeten Einzelfällen, in denen die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde, kann die Steuer ganz oder teilweise gestundet werden, wenn der 
Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet wird. Ist die Einziehung der Steuer nach Lage des 
Einzelfalls unbillig, kann sie ganz oder zum Teil erlassen werden. 
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§ 7 
Steuerermäßigung für Hundezüchter (Zwingersteuer) 

 
 

(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassenreine Hunde der gleichen Rasse in 
zuchtfähigem Alter, darunter eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag 
für die Hunde dieser Rasse in der Form der Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwinger und 
die Zuchttiere in das von der Hundezuchtvereinigung geführte Zucht- oder Stammbuch 
eingetragen sind. Der Nachweis ist vorzulegen. 

 
(2) Als Zwingersteuer ist für jeden Zwinger, in dem Hunde zu Zuchtzwecken gehalten werden, 

unabhängig von der Zahl der Hunde, die hälftige Steuer für einen Hund zu zahlen. 
Selbstgezogene Hunde sind, solange sie sich noch im Zwinger befinden, bis zum Alter von 
sechs Monaten von der Steuer befreit. 
 

(3) Die Vergünstigung der Zwingersteuer entfällt, wenn in zwei aufeinanderfolgende 
Kalenderjahre keine Hunde gezüchtet werden. 
 

§ 8 
Steuerermäßigung für Hundehändler 

 
Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln und dieses Gewerbe angemeldet haben, haben 
von den für gewerbliche Zwecke gehaltenen Hunden auf Antrag nur zwei Hunde nach dem Steuersatz 
des § 2 Buchstabe b) zu versteuern; weitere Hunde, die sie weniger als 6 Monate im Besitz haben, 
sind steuerfrei. 
 

§ 9 
Allgemeine Voraussetzungen für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung 

(Steuervergünstigung) 
 

(1) Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn: 
a) der Hund,  für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den 

angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist. 
b) In den Fällen der §§ 5 und 7 ordnungsgemäße Bücher über jeden Hund, seinen Erwerb 

oder seine Veräußerung geführt und der Gemeinde auf Verlangen vorgelegt werden 
 

(2) Der Antrag auf Steuervergünstigung ist innerhalb von zwei Wochen nach Aufnahme des 
Hundes, bei versteuerten Hunden mindestens zwei Wochen vor Beginn des Monats, in dem 
die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei der Stadt zu stellen. Bei 
verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang des Antrages beginnenden 
Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des § 2 erhoben, wenn die 
Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen. 

 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuervergünstigung weg, so ist dies innerhalb von zwei 

Wochen nach dem Wegfall der Gemeinde anzuzeigen. 
 

§ 10 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund aufgenommen worden 

ist; bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin 
zugewachsen ist, jedoch erst mit dem Ersten des Monats, in dem der Hund drei Monate alt 
geworden ist.  
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(2) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder sonst 
abgeschafft wird,  abhanden kommt oder verstirbt. 

 
(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht mit dem 

Ersten des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus der 
Gemeinde endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt. 
 

 
§ 11 

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer 
 

(1) Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 
Die Steuer wird durch Bescheid festgesetzt und ist jährlich zum 01.07. fällig. 

 
(2) Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Lauf des Kalenderjahres, so ist die Steuer auf den der 

Steuerpflicht entsprechenden Teilbetrag der Jahressteuer festzusetzen und einen Monat nach 
Bekanntgabe des Steuerbescheides fällig. Endet die Steuerpflicht im Lauf des Jahres und war 
die Steuer bereits festgesetzt, so ist ein entsprechender Änderungsbescheid zu erlassen. 

 
§ 12 

Sicherung und Überwachung der Steuer 
 

(1) Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der Aufnahme 
oder – wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hündin zugewachsen 
ist -, innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der 
Gemeinde anzumelden. In den Fällen des § 1 Abs. 3 muss die Anmeldung innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist, 
und in den Fällen des § 10 Abs. 3 innerhalb der ersten zwei Wochen des auf den Zuzug 
folgenden Monats erfolgen. 

 
(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert oder 

sonst abgeschafft hat, nachdem der Hund abhanden gekommen oder verstorben ist, oder 
nachdem der Halter verzogen ist, bei der Gemeinde abzumelden. Kommt der Hundehalter 
seiner Abmeldepflicht nicht nach, so gilt als Tag der Abschaffung frühestens der Tag der 
Abmeldung. 
 

(3) Die Gemeinde übersendet mit dem Hundesteuerbescheid für jeden Hund eine 
Hundesteuermarke; Hundezüchter, die Zwingersteuer zahlen, erhalten nur eine; 
Hundehändler, die die Steuer nach § 8 entrichten, nur zwei Steuermarken. Der Hundehalter 
und die mit der Führung beauftragten Personen dürfen Hunde außerhalb von Wohnungen 
oder umfriedeten Grundbesitz nur mit der sichtbar befestigten gültigen Steuermarke führen. 
Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde die gültige Steuermarke auf 
Verlangen vorzuzeigen. Bei Verlust der gültigen Steuermarke wird dem Hundehalter auf 
Antrag eine neue Steuermarke gegen Ersatz der Kosten ausgehändigt 
 

(4) Grundstückseigentümer, Haushaltungs- und Betriebsvorstände und deren Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde auf Nachfrage über die auf dem Grundstück im 
Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu 
erteilen. Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 
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§ 13 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

 
a) als Hundehalter entgegen § 9 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine 

Steuervergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt, 
b) als Hundehalter entgegen § 12 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig anmeldet, 
c) als Hundehalter entgegen § 12 Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet, 

 
Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1  a) bis c) können mit einer Geldbuße geahndet werden  
(Ordnungswidrigkeiten nach § 16 Abs. 2 KAG-LSA) 

 
d) als Hundehalter oder als mit der Führung beauftragten Personen entgegen § 12 Abs. 3 

einen Hund außerhalb seiner Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne 
sichtbar befestigte gültige Steuermarke führt, die Steuermarke auf Verlangen des 
Beauftragten der Gemeinde nicht vorzeigt. 

e) als Grundstückseigentümer, Haushaltsvorstand, Betriebsvorstand oder deren 
Stellvertreter sowie als Hundehalter entgegen § 12 Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft 
erteilt. 

 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 d) und e) können mit einer Geldbuße bis zu 2.500,00 €  
geahndet werden. (§ 6 Abs. 7 GO LSA). 

 
 

§ 14 
In-Kraft-Treten/Außer-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt  am 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
 
 
Möser, den 05.07..2011 
 
 
 
 
gez .Bernd Köppen     (Siegel) 
Bürgermeister 


